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1. Die Frühjahrsausgabe steht allen Grund-, Sekundar- 
und Hochschulen offen. Die Filme können von einem 
Schüler, einer Gruppe von Schülern oder einer Klasse 
gedreht werden. Jeder Teilnehmer kann einen oder 
mehrere Kurzfilme einreichen. Die Anmeldung ist 
kostenlos und wird mit Eingang des Films wirksam.

2. Die Dauer des Kurzfilms muss zwischen mindestens 
30 Sekunden und höchstens 15 Minuten betragen, 
einschließlich Abspann.

3. Der Abspann muss folgende Angaben enthalten: 
die Namen der an der Produktion beteiligten Personen, 
der Schauspieler und Statisten, die Musikcredits 
(Name des Komponisten, Titel des Stücks und  
gegebenenfalls Lizenzinformationen).

4. Alle Sprachen sind zulässig, eine Untertitelung  
ist nicht erforderlich. Die Handlung muss jedoch  
auch ohne Kenntnisse der verwendeten Sprache 
verständlich sein.

5. Der Film muss im MP4-Format spätestens bis  
Freitag, 13. März 2026, um Mitternacht per E-Mail 
eingesandt werden.

6. Der Kurzfilm muss ein Originalwerk sein. Die Bil-
der, Musik, Töne und Dialoge müssen frei von Rechten 
Dritter sein oder den Regisseur*innen gehören. Die 
Quellen aller entlehnten Inhalte müssen im Abspann 
angegeben werden. Mit künstlicher Intelligenz produ-
zierte Musik wird nicht akzeptiert.

Achtung: Filme, deren Bilder oder Musik nicht korrekt 
im Abspann angegeben sind, werden automatisch 
abgelehnt. Die Regisseure sind für die Urheber-
rechte verantwortlich und müssen sicherstellen, 
dass alle gefilmten Personen ihre Zustimmung zur 
Ausstrahlung, auch online, gegeben haben. Für alle 
Personen unter 18 Jahren, die auf dem Bildschirm zu 
sehen sind, ist eine schriftliche Genehmigung des ge-
setzlichen Vertreters erforderlich.

7. Bei der öffentlichen Vorführung stimmt das  
Publikum über seine Lieblingskurzfilme ab. Je nach 
Anzahl der Filme und der vertretenen Schulstufen 
behält sich die Organisation das Recht vor,  
verschiedene Kategorien zu bilden... oder auch nicht.

8. Die Teilnahme am Wettbewerb setzt die Zustimmung 
der Teilnehmer*innen oder ihrer gesetzlichen Vertre-
ter*innen zur Ausstrahlung des Kurzfilms im Rahmen 
der Festivalaktivitäten voraus, insbesondere bei 
öffentlichen Vorführungen sowie auf der offiziellen 
Website des Festivals und auf seinem YouTube-Kanal. 
Diese Ausstrahlung erfolgt zu nichtkommerziellen 
Zwecken, zur Werbung und zur Archivierung des  
Festivals, ohne zeitliche oder räumliche Begrenzung.

9. Die Teilnahme am Wettbewerb setzt die vorbehaltlose 
Annahme der gesamten Teilnahmebedingungen voraus.


